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Geplante Anlage
(Produkt)

Maschine?Anderes Produkt

Aufzug – Hebezeug - Seilbahn

Nein

Nein

Nein

Ja

* z.B. von Rädern getragen & Seilen bewegt

Artikel 1 Absatz 1 MRL

Artikel 2 Buchstabe a MRL

RechtsvorschriftStart

Legende  

Verzweigung Hinweis Alternative Verweis

von ARL 

genauer 
erfasst?

von SBRL 

genauer 
erfasst?

Nein Nein

Ja Ja

öffentliche Verkehrsanlage 
städtisches Verkehrsystem

für den Personenverkehr

Gebäude & Bauten

dauerhaft bedienen 
Schwerpunkt?

Aufzug

Seilschwebebahn?

ggf. beeinflusst durch Bau- / 
Verkehrsecht gegenüber Bauherrn

seilbetrieben?

Ja

Nein

keine Seilbahn

Ebenen von 
Gebäuden & 

Bauten dauerhaft 
bedienen?

Artikel 1 Absatz 6 SBRL

1. Gedankenstrich

Nein

Ja

Ebenen = Etagen / Plattform 
von Gebäuden / Bauten

Bauten = Bauwerke /
bauliche Anlagen

starr geführt?
Nein

Ja

Lastträger / Fahrzeug?

Ja

Nein

Schlepplift?

nicht 
Gebäude & 
Bauten, die 
für anlagen-

technische 
Einrichtungen 

erforderlich 
sind

keine Maschine

dient der 
Personenbeförderung?

Personenverkehrsmittel

Ja

Neigung ≥ 15°?

Ja

Nein

Seilbahn?

Aufzug?

in Vergnügungsparks

von MRL 

erfasst?

andere 

Rechtsvorschrift

von anderer 
spezieller RL 

genauer erfasst?

spezielle Richtlinie

Ja

Nein

Aufzug
(vertikal / geneigt)

Aufzugsrichtlinie
Richtlinie 95/16/EG (ARL)

Maschinenrichtlinie
Richtlinie 2006/42/EG (MRL)

Seilbahnrichtlinie
Richtlinie 2000/9/EG (SBRL)

Seilschwebebahn 

Standseilbahn
andere Anlage* (besondere B auart)(besondere B auart)(besondere B auart)(besondere B auart)

Schleppaufzug

Maschine
(Hebezeug)

ggf. Teilsystem / Sicherheitsbauteil / 
Infrastruktur nach SBRL

ggf. Bauteil nach ARL

Ja

Nein


